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5 ) landesherrliche Verordnung

vom r/ . Febr . xuiri.  am i . April

1826.

Von Gottes Gnaden Wir , Peter
Friedrich Ludwig rc.

Thun kund hiemit:

Der gänzliche Mangel einer vollstandr - RaUsication

gen Zusammenstellung der , zum Iheil durchs Gesindeord-

Observanz begründeten besonderen Bestim-

uiungen , in Beziehung auf die Verhältnisse Oldenburg nnd

zwischen Dienst - Herrschaften und Dienstbo - ^
ten , und auf deren gegenseitige Rechte und

Verpflichtungen , so wie die über manche da¬

hin gehörige Puncte herrschende Ungewißheit

und mehrere , bei dem Gesinde eingeschlichene,

Mißbrauche , haben die Nothwendigkeit ge¬

zeigt , diesem Gegenstände eine besondere Auf¬

merksamkeit zu widmen , um jenen Mängeln

abznhclfen und den in dieser Hinsicht an die

Gesetzgebung gemachten Forderungen Genüge

zu leisten . Dadurch ist Unsere Regierung

veranlaßt worden , Uns den Entwurf zu ei¬

ner Gesinde Ordnung vorzulegen , und nach¬

dem die Bestimmungen derselben von Uns

naher erwogen und dem Bedürfnisse entspre¬

chend befunden worden sind , so haben Wir

sie ihrem ganzen Inhalte nach genehmigt,

und wollen und befehlen dem zu Folge , daß
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